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§ 8  Änderung des Gesetzes über Schule und Bildung  
(Sportschule Glarnerland)

Die Vorlage im Überblick

Die Vorlage macht die Sportschule Glarnerland zu einem gesetzlichen Bildungsangebot des Kantons. 
Die vorgeschlagene Regelung hält fest, der Kanton führe bei Bedarf auf der Sekundarstufe I eine Sport-
schule. Der Entscheid über den Betrieb bei geringem Bedarf liegt beim Landrat. Zur Finanzierung dienen 
ein Grundbeitrag des Kantons, Gemeindebeiträge, Schuldgelder der Erziehungsberechtigten und Zuwen-
dungen Dritter. Die Zukunft der Sportschule ist beim Kanton am besten gesichert. Die ebenfalls erwogene 
Variante einer privaten Trägerschaft kann keine Gewähr für die erfolgreiche Fortsetzung des eingeschla-
genen Weges bieten. Ebenfalls nicht angezeigt ist die nochmalige Verlängerung des Schulversuchs.

Im Jahr 2003 stimmte der Landrat der versuchsweisen Führung der Sportschule Glarnerland zu. Die 
Bewertung der drei Versuchsjahre fällt sehr positiv aus. Das Konzept bewährte sich. Die Nachfrage war 
innerkantonal und aus den umliegenden Kantonen über Erwarten gross. Die Ausbildungsqualität ist im 
Quervergleich mit andern Schulen hoch, es sind sportliche Spitzenklassierungen zu verzeichnen, und es 
ist die Sportschule durch ein Label von Swiss Olympic anerkannt. Nicht zuletzt ist die Signalwirkung eines 
erfolgreichen Projektes für den Standort Glarus von Bedeutung.

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, der Vorlage unverändert zuzustimmen. 

1. Ausgangslage

Der	Landrat	stimmte	am	29.	Januar	2003	der	versuchsweisen	Schaffung	einer	Sportschule	Glarnerland	zu	
und	bewilligte	für	einen	von	August	2003	bis	Juli	2006	dauernden	Schulversuch	einen	Kredit	von	maximal	
950		000	Franken;	die	Finanzierung	des	Schulversuches	habe	aus	Mitteln	des	Lotteriefonds	(50		000	Fr.)	und	
aus	Steuerreserven	(max.	900		000	Fr.)	zu	erfolgen;	die	Laufende	Rechnung	dürfe	nicht	belastet	werden.	Da	
der	Schulversuch	in	den	ersten	zwei	Jahren	deutlich	weniger	kantonale	Mittel	benötigte	als	erwartet,	bean-
tragte	 die	 Aufsichtskommission	 eine	 Verlängerung	 des	 Schulversuches	 um	 zwei	 Jahre	 bis	 Juli	 2008.	 Der	
Landrat	stimmte	am	28.	September	2005	diesem	Antrag	zu.	

2. Grundsatzentscheid

Inzwischen	ist	die	Sportschule	Glarnerland	in	ihr	viertes	Betriebsjahr	gestartet	und	es	ist	die	Grundsatzfrage,	
wie	weiter	im	Jahre	2008,	zu	beantworten.	Der	Schulversuch	zeigt	nach	drei	Jahren,	dass
–	 	das	von	den	Initianten	erarbeitete	Konzept	sich	in	allen	Bereichen	bewährt;	
–	 	die	Nachfrage	durch	Lernende	aus	dem	eigenen	Kanton,	aber	auch	aus	den	umliegenden	Kantonen	über	

Erwarten	hoch	ist	und	der	Bedürfnisnachweis	erbracht	ist;
–	 	die	Ausbildungsqualität	an	der	Sportschule	im	Vergleich	mit	andern	Schulen	hoch	ist;
–	 	bereits	 nach	 wenigen	 Jahren	 auf	 regionaler	 und	 nationaler	 Ebene	 sportliche	 Spitzenklassierungen	 zu	

verzeichnen	sind;
–	 	die	sportliche	Entwicklung	der	Lernenden	in	interessierten	Kreisen	verfolgt	und	wahrgenommen	wird;	
–	 	die	Anerkennung	durch	Swiss	Olympic	sich	mit	dem	Verleihen	des	Labels	«Swiss	Olympic	Partner	School»	

ausdrückte.	

Angesichts	des	erfolgreichen	Schulversuchs	ist	die	Sportschule	Glarnerland	weiterzuführen.	Betreffend	ihrer	
Stellung	in	der	Glarner	Bildungslandschaft	gibt	es	Varianten:
–	 definitive	Verankerung	als	kantonale	Schule	im	Bildungsgesetz;
–	 Übertragung	an	eine	private	Trägerschaft;
–	 	Verlängerung	 des	 Betriebes	 als	 Übergangslösung	 bis	 zur	 Schaffung	 der	 drei	 Einheitsgemeinden.	 (Der	

Entscheid,	 ob	 der	 Kanton	 oder	 eine	 der	 drei	 Gemeinden	 die	 Schule	 führen	 soll,	 wäre	 damit	 aufge-
schoben.)

Die	Verlängerung	des	Betriebes	als	Übergangslösung	ermöglichte	eine	vorsichtige	Überführung	in	einen	defi-
nitiven	Betrieb.	Die	Verankerung	im	Gesetz	erfolgte	noch	nicht	und	es	wäre	über	die	endgültige	Trägerschaft	
später	zu	entscheiden.	–	Diese	Variante	wurde	verworfen,	weil	sie	nach	der	bereits	beschlossenen	Versuchs-
verlängerung	keine	dauerhafte	Lösung	darstellt	und	den	fälligen	Grundsatzentscheid	lediglich	verschiebt.	
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Bei	 einer	 privaten	 Trägerschaft	 könnte	 die	 Schule	 weitgehend	 autonom	 handeln,	 wäre	 fast	 unabhängig	
und	würde	nur	einer	rudimentären	Aufsicht	durch	den	Kanton	unterstehen.	Der	Kanton	könnte	sein	finan-
zielles	Engagement	auf	Schulgelder	reduzieren,	was	zu	klar	begrenzten,	einfach	steuer-	und	berechenbaren	
Aufwendungen	führte.	–	Zurzeit	ist	jedoch	völlig	offen,	ob	von	privater	Seite	Initianten	bereit	stehen	würden.	
Das	Beibringen	eines	Kapitals,	das	den	Betrieb	finanzierte,	erscheint	als	sehr	unwahrscheinlich.	Gegen	eine	
Privatisierung	spricht	auch,	dass	der	Kanton	kaum	Einfluss	auf	die	Geschicke	der	Schule	nehmen	könnte,	
sogar	wenn	er	sich	mit	erheblichen	Beiträgen	am	Betrieb	beteiligte.	Dies	widerspräche	dem	Grundsatz:	«Wer	
zahlt,	befiehlt!»	Die	Stärke	der	Glarner	Sportschule	hängt	vor	allem	von	ihrer	Verlässlichkeit	und	garantierten	
Konstanz	ab,	die	aber	nur	mittels	«staatlicher	Garantie»	erreichbar	sind.	Die	Sportschule	stellt	für	unseren	
Kanton	eine	grosse	Chance	dar,	welche	er	selber	und	direkt	nutzen	sollte.	Es	wäre	ein	 falsches	Zeichen,	
wenn	die	Schule	in	die	Unsicherheit	einer	Trägerschaft	entlassen	würde,	welche	zwangsläufig	massgeblich	
von	betriebswirtschaftlichen	Kriterien	bestimmt	würde.	

Die	 Zukunft	 der	 Sportschule	 ist	 als	 kantonale	 Schule	 am	 besten	 gesichert.	 Die	 Variante	 mit	 der	 privaten	
Trägerschaft	 bietet	 zurzeit	 keine	 Gewähr	 für	 die	 erfolgreiche	 Fortsetzung	 des	 eingeschlagenen	 Weges.	
Diese	muss	aber	angesichts	der	Erfolg	versprechenden	Versuchsresultate	und	im	Interesse	des	Kantons	das	
Ziel	sein.	Die	Signalwirkung	nach	aussen	ist	von	nicht	zu	unterschätzender	Bedeutung.	–	Deshalb	 ist	das	
Bildungsgesetz	anzupassen.	

3. Anpassung des Bildungsgesetzes

Die	Sportschule	soll	mit	dem	zusätzlichen	Artikel	22	a	im	Bildungsgesetz	verankert	werden.

Absatz	1.	–	Die	Schule	wird	nicht	um	jeden	Preis	geführt,	sondern	nur	bei	genügender	Nachfrage.	Der	Tätig-
keitsbereich	ist	auf	die	Sekundarstufe	I	beschränkt	und	tritt	damit	nicht	in	Konkurrenz	zu	bewährten	Ange-
boten	von	Sportmittelschulen	in	Nachbarkantonen.

Absatz	2.	–	Dem	Landrat	obliegt	der	Entscheid	über	den	Betrieb	bei	geringem	Bedarf;	ein	solcher	liegt	vor,	
wenn	die	Gesamtschülerzahl	dauerhaft	unter	16	Schüler	fällt.	Der	Landrat	kann	die	Trägerschaft	delegieren,	
falls	sich	dies	einst	als	tragfähige	Lösung	erweisen	sollte.

Absatz	3.	–	Von	einer	Finanzierung	mit	kantonaler	Defizitdeckung	wird	abgesehen.	Der	Kanton	leistet	über	die	
Laufende	Rechnung	einen	jährlichen	Grundbeitrag,	dessen	Höhe	der	Landrat	mit	dem	Voranschlag	festlegt.	
Der	Grundbeitrag	soll	so	angesetzt	sein,	dass	sich	der	Schulbetrieb	zusammen	mit	den	Gemeinde-,	Eltern-	
und	Sponsorbeiträgen	 im	kantonal	üblichen	Standard	führen	 lässt.	Für	die	Sportschule	wird	deshalb	eine	
Spezialfinanzierung	gemäss	Artikel	14	Finanzhaushaltgesetz	vorgesehen.	Die	Führung	einer	Spezialrechnung	
und	die	gesetzliche	Verankerung	des	Sponsorings	sollen	mithelfen,	weiterhin	für	spezielle	Leistungen	an	der	
Nahtstelle	zum	Sport,	die	über	den	ordentlichen	Schulbetrieb	hinausgehen,	Sponsorgelder	zu	erhalten.	–	Es	
ist	vorgesehen,	den	Elternbeitrag	von	6000	Franken	pro	Jahr	zu	belassen	und	den	Gemeindebeitrag	auf	8000	
Franken	festzulegen.	Bei	kantonalen	Schülern	wird	der	Gemeindebeitrag	um	den	Einkommens-	und	Gewinn-
steueranteil	 (Jahr	2005:	4392	Fr.)	 reduziert,	während	bei	ausserkantonalen	Schülern	der	Gemeindebeitrag	
von	der	dort	zuständigen	Körperschaft	oder	den	Eltern	zu	tragen	ist.	

Absatz	4.	–	In	einer	regierungsrätlichen	Verordnung	wird	alles	Weitere,	namentlich	der	Betrieb,	geregelt.	Eine	
Betriebskommission	soll	im	Sinne	der	Schulbehörde	die	Sportschule	autonom	führen	und	das	Departement	
Bildung	und	Kultur	die	Aufsicht	wahrnehmen.	Der	Regierungsrat	wird	die	Höhe	der	Gemeinde-	und	Eltern-
beiträge	festlegen.

4. Kosten und Finanzierung

Aus	dem	Versuchsbetrieb	sowie	gestützt	auf	Schätzungen	für	einen	längerfristigen	ordentlichen	Betrieb	der	
Schule	ergeben	sich	auf	der	Basis	von	32	Schülern	Kosten	von	rund	675		000	Franken	pro	Jahr,	d.h.	rund	
21		000	Franken	pro	Schüler	und	Jahr.	

Mit	Beiträgen	der	Erziehungsberechtigten	von	je	6000	Franken	sowie	Gemeindebeiträgen	von	je	8000	Franken	
und	einem	jährlichen	Beitrag	von	rund	37		000	Franken	aus	Sponsoring	werden	72	Prozent	der	Kosten	gedeckt.	
Ein	jährlicher	Grundbeitrag	des	Kantons	von	190		000	Franken	vermag	die	Rechnung	auszugleichen.	
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5. Beratung der Vorlage im Landrat

Eine	landrätliche	Kommission	unter	dem	Vorsitz	von	Landrat	Christian	Marti,	Glarus,	befasste	sich	mit	der	
Vorlage.	 Intensiv	wurde	über	Eintreten	auf	die	Vorlage	diskutiert.	Die	Mehrheit	hielt	angesichts	des	unbe-
strittenen	Erfolges	des	Versuchs,	des	pädagogisch	engagierten	und	innovativen	Schulbetriebs,	der	hohen	
betrieblichen	und	schulischen	Qualität	der	Sportschule	Glarnerland	die	Zeit	für	gekommen,	den	Versuch	in	
ein	Definitivum	umzuwandeln.	Eine	Minderheit	erachtete	–	vor	dem	Hintergrund	des	anhängig	gemachten	
Memorialsantrages,	es	sei	die	musikalische	Bildung	und	die	Musikschule	im	Bildungsgesetz	zu	verankern	
–	 den	 Zeitpunkt	 für	 eine	 definitive	 Verankerung	 als	 verführt;	 vorerst	 sei	 eine	 umfassende,	 ganzheitliche	
Standortbestimmung	in	der	Bildungspolitik	vorzunehmen.	Die	verschiedenen	bildungspolitischen	Vorstösse	
und	Vorstellungen	sollten	gebündelt	und	in	eine	bildungspolitische	Gesamtschau	überführt	werden.	Da	sehr	
vieles	 im	Fluss	sei,	wäre	es	verfrüht,	die	Sportschule	«als	schnellste»	definitiv	zu	verankern.	Auch	wurde	
die	Trägerschaft	des	Kantons	in	Frage	gestellt.	Eintreten	auf	die	Vorlage	war	unbestritten,	und	ein	Rückwei-
sungsantrag	zuhanden	des	Landrates	zur	sofortigen	Ausarbeitung	einer	weiteren	Übergangslösung	für	die	
Sportschule	blieb	in	der	Minderheit.	

Im	Landrat	selber	ergab	sich	die	gleiche	Diskussion	wie	in	der	landrätlichen	Kommission.	Nochmals	wurden	
in	 einer	 engagierten	 Diskussion	 die	 Argumente,	 erfolgreicher	 Versuchsbetrieb	 und	 hohe	 betriebliche	 und	
schulische	 Qualität	 der	 Sportsschule	 gegen	 das	 Erarbeiten	 einer	 Gesamtschau	 mit	 allen	 Angeboten	 der	
Hochbegabtenförderung	inklusive	Sport	und	Musik,	vorgebracht.	Ergänzend	wurde	angeführt,	man	mache	
mit	Paketlösungen	kaum	gute	Erfahrungen.	Von	Regierungsseite	wurde	zusätzlich	eingebracht,	die	Gemein-
destrukturreform,	die	NFA	und	das	den	allgemeinen	Schulbetrieb	betreffende	gesamtschweizerische	Schul-
projekt	Harmos	werde	unabhängig	von	der	Sportschule	einiges	ändern,	was	auf	die	Landsgemeinde	2009	
die	Revision	des	Bildungsgesetzes	notwendig	mache.	Über	die	Angebote	sei	dannzumal	nicht	im	Sinne	einer	
Gesamtschau,	sondern	als	 je	einzelne	Teile	des	Bildungsgesetzes	zu	befinden.	Der	Sport	 (als	Begabten-
förderung)	sei	nicht	gegen	die	Musik	(Begabtenförderung	und	Basisunterricht)	auszuspielen.	Eintreten	auf	
die	Vorlage	war	in	der	Folge	unbestritten,	der	Rückweisungsantrag	zur	Ausarbeitung	einer	weiteren	Über-
gangslösung	blieb	in	klarer	Minderheit.	

Der	Landrat	sprach	sich	für	die	unveränderte	Vorlage	aus.	

6. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, folgender Änderung des Bildungsgesetzes zuzustimmen:

Änderung des Gesetzes über Schule und Bildung

(Erlassen von der Landsgemeinde am …… Mai 2007)

I.
Das Gesetz vom 6. Mai 2001 über Schule und Bildung (Bildungsgesetz) wird
wie folgt geändert:

Art. 22a (neu)

Sportschule
1 Der Kanton führt bei Bedarf eine Sportschule auf der Sekundarstufe I.
2 Der Landrat entscheidet über den Schulbetrieb bei geringem Bedarf. Er
kann die Führung der Schule einer Gemeinde oder Dritten übertragen.
3 Der Kanton leistet an die Kosten der Schule einen Grundbeitrag. Soweit
die weiteren Kosten nicht durch Gemeindebeiträge und Schulgelder der
Erziehungsberechtigten gedeckt werden können, sind dafür Zuwendungen
Dritter einzusetzen.
4 Der Regierungsrat regelt das Weitere, namentlich den Betrieb, die Aufsicht
sowie die Höhe der Gemeindebeiträge und der Schulgelder.

II.
Diese Änderung tritt auf den 1. August 2008 in Kraft.


